
Gebäude vogel- und 
fledermausfreundlich sanieren

Lebensräume in der Siedlung erhalten und sichern 

Menschliche Bauten bieten verschiedenen Vogel- und Fledermausarten Lebensräume, 
die für die Aufzucht ihrer Jungen und als Unterschlupf wichtig sind. Der Abriss oder die 
Sanierung von Gebäuden können für sie schwerwiegende Folgen haben. Spezialisierte 
Arten wie Segler, Schwalben und Fledermäuse sind von diesen Veränderungen besonders 
betroffen, da sie über viele Jahre an dieselben Standorte zurückkehren. Werden Arbeiten 
mit Rücksicht auf diese Arten und zur richtigen Jahreszeit durchgeführt, können über-
lebenswichtige Standorte gesichert werden.

Rechtliche Grundlagen

Der Schutz der Vögel und Fledermäuse ist 
sowohl im Bundesrecht als auch im kan-
tonalen Recht geregelt. Das Bundesgesetz 
über die Jagd und den Schutz wildlebender 
Säugetiere und Vögel (JSG) sieht vor, dass 
das Brutgeschäft der Vögel nicht gestört 
werden darf. Das Natur- und Heimat-
schutzgesetz (NHG) und die dazugehöri-
ge Verordnung (NHV) bestimmen, dass es 
verboten ist, nach JSG geschützte Arten 
(Vögel) sowie nach Anhang 3 der NHV 
geschützte Arten (zu denen die 30 Fleder-
mausarten der Schweiz zählen) zu töten, 
zu verletzen oder zu fangen, sowie ihre 
Eier, Nester oder Brutstätten (wie z. B. 
Fledermaus-Wochenstuben) zu beschä-
digen, zu zerstören oder wegzunehmen. 

Es liegt in der Verantwortung von Kantonen, Gemeinden, Eigentümerinnen und Eigen-
tümern, Bauherrschaft und Baufachpersonal, bei der Planung (z.B. Baugenehmigungen), 
beim Unterhalt der Gebäude (Wartung, Beleuchtung etc.) und bei der Durchführung von 
Arbeiten (Sanierungen, Abriss etc.) die geltenden Gesetze zu konsultieren und einzuhal-
ten. Wenn es nicht möglich ist, einen Standort in funktionsfähigem Zustand zu erhalten, 
müssen frühzeitig geeignete Ausgleichsmassnahmen ergriffen werden.

Sich informieren und planen

Einfache und kostengünstige Erhaltungsmassnahmen sind oft möglich, wenn sie 
vorausschauend geplant werden. Bei der Planung von Arbeiten, welche die Gebäude-
hülle oder das Dach betreffen, empfiehlt es sich vor Erteilung der Baubewilligung 
sicherzustellen, dass keine geschützten Arten betroffen sind. Hierfür können 
Karten mit bekannten Vorkommen in Geoportalen hinzugezogen werden (siehe unter 
weiterführende Informationen), oder beispielsweise die regionalen Koordinationsstellen 
für Fledermausschutz sowie lokale Natur- und Vogelschutzvereine.

Nistplätze und Quartiere sind oft nur schwierig zu finden – insbesondere solche von 
Seglern und Fledermäusen. Eine vorgängige faunistische Erhebung wird deshalb 
empfohlen. Sind Arbeiten während der Anwesenheit der Tiere unausweichlich, müssen 
die Zugänge in Absprache mit den jeweiligen Fachpersonen vor dem Einzug der Tiere 
verschlossen und, soweit machbar, Ersatzstandorte geschaffen werden.

Standorte erhalten 

Es gibt verschiedene Massnahmen, um Standorte zu erhalten. Sie variieren je nach 
Gebäude und betroffener Art. Bei allen Projekten ist es wichtig, sämtliche Betroffenen 
(Eigentümerinnen und Eigentümer, Gemeindebehörden, Architektinnen und Architekten, 
Bauunternehmen etc.) über die Anwesenheit gebäudebewohnender Tierarten zu 
informieren. Die häufigsten werden rechts aufgeführt. 



Langohrfledermäuse bilden 
kleine Kolonien und bevorzugen 
grossräumige Quartiere in 
Dachstöcken von Kirchen, 
Schulhäusern oder Bauernhöfen.

Ein naturnah gestalteter und gepflegter Garten, 
mit einem Mosaik aus verschiedenen Elementen 
(Blumenwiesen, Kleinstrukturen, ungemähte 
Flächen etc.) fördert Insekten, die wiederum den 
Vögeln und Fledermäusen als Nahrung dienen.

Einheimische Gehölze und alte Bäume bieten 
Unterschlupf für Vögel und Insekten. Zudem 
dienen sie den Fledermäusen als Orientierungs-
punkte während ihrer nächtlichen Ausflüge 
(Flugkorridore).

Moderne und renovierte 
Gebäude bieten wenig Platz 
und Zugänge für die Tierwelt.

Die weiblichen Grossen Maus-
ohren schliessen sich zu Kolonien 
von teilweise mehreren hundert 
Individuen zusammen. Sie finden 
sich meist in Dachstöcken, aber 
auch in Kaminen.

Mehlschwalben brüten gerne in 
Kolonien aussen an Gebäuden. Ihre 
Nester bauen sie unter Vordächern 
aus lehmigem Erdmaterial oder 
nehmen Kunstnester an. Der Hausrotschwanz 

nistet an halboffenen, 
meist schwer zugänglichen 
Stellen, zum Beispiel auf Balken 
oder Mauervorsprüngen.

Mauer- und Alpensegler 
suchen ihre Nistplätze fast 
ausschliesslich in Hohl-
räumen an mehrstöckigen 
Gebäuden oder nehmen dort 
angebrachte Nistkästen an. 

Die Zwergfledermaus ist 
eine der kleinsten einheimi-
schen Fledermausarten. Sie 
versteckt sich häufig in 
Fassadenspalten, Storen-
kästen oder Zwischendächern.

Lebensräume in der Siedlung Vögel

Einflugöffnungen und Niststandorte 
erhalten: Schwalben und Segler brau-
chen viel Energie und Zeit zum Bau 
ihrer Nester: Mehlschwalben erstellen 
ihr Nest aus ca. 1000 Lehmklümpchen. 
Mauer- und Alpensegler sammeln das 
Nestmaterial ausschliesslich im Flug. Sie 
nutzen ihre Nester deshalb über Jahre 
und Jahrzehnte.

Den richtigen Zeitpunkt wählen: Re-
novationen und Sanierungen sollten nur 
dann vorgenommen werden, wenn keine 
Tiere anwesend sind. Bei den meisten 
Vogelarten ist dies zwischen Oktober und 
Ende März der Fall. 

Kollisionen mit Glas vermeiden: Kolli-
sionen mit Glas sind eine der häufigsten 
Todesursachen von Vögeln in Siedlungen. 
Sie können durch geeignete Massnahmen 
(s. unter weiterführende Informationen) 
vermieden werden.

Direkten Kontakt mit giftigen Stoffen 
vermeiden: Isolationsmaterialien, Farben 
oder Imprägnierungsmittel, die giftige 
Substanzen enthalten, sollten in und um 
die Nester vermieden werden. Sie bedro-
hen die Gesundheit der Vögel. 

Fledermäuse 

Zugänge und Quartiere erhalten: Fleder-
mäuse sind standorttreu: Quartiere, Ein-
flugöffnungen und das Mikroklima dürfen 
nicht verändert werden. Spezialistinnen 
und Spezialisten helfen dabei, für alle 
Beteiligten akzeptable und massge-
schneiderte Lösungen zu finden.

Den richtigen Zeitpunkt wählen: Die 
Arbeiten sollten in Abwesenheit der Tie-
re durchgeführt werden. Unbedingt zu 
meiden ist die Zeit der Jungenaufzucht 
(Mai bis Ende August). Eine Fachperson 
wird je nach Art des Quartiers und der 
Fledermausart über den geeignetsten 
Zeitraum beraten. 

Beleuchtung einschränken: Da Fleder-
mäuse Licht meiden, müssen Aussenbe-
leuchtungen sparsam und zielgerichtet 
eingesetzt werden (z. B. Ausrichtung nach 
unten und Licht in warmen Farben). 
Detailliertere Anleitungen hierzu sind ver-
fügbar (s. unter weiterführende Informa-
tionen).

Holzbehandlung anpassen: Holzschutz-
mittel können bei direktem Kontakt 
negative Auswirkungen auf Fledermäuse 
haben. Es existiert eine Liste für 
fledermausverträgliche Holzschutzmittel 
(s. unter weiterführende Informationen).
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Weiterführende Informationen

Detailliertere Informationen zu geeigneten Werkzeugen (z.B. Verbreitungskarten), Publikationen (Vollzugs-

hilfen, Holzschutzmittellisten etc.) und Beratungsstellen für Behörden, Berufsgruppen und Private sind 

verfügbar unter:

Fledermäuse

Schweizerische Koordinationsstelle für 

Fledermausschutz (siehe QR-Code):

Vögel – Webseiten

• Schweizerische Vogelwarte1: www.vogelwarte.ch

• BirdLife Schweiz2: www.birdlife.ch

• Geoportal Gebäudebrüter: webgis.vogelwarte.ch

• Was tun bei Vogelnestern an Gebäuden?:  

www.vogelwarte.ch/entscheidungshilfe-

gebaeude

Vögel – Publikationen

• Nistplätze für Segler

• Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht

• 1,2 Dokumentationen mit Suchbegriff 

«Mehlschwalben», «Rauchschwalben», 

«Mauersegler», «Nisthilfen»

In Zusammenarbeit mit:

Standorte neu schaffen

Gebäudebewohnende Vogel- und Fledermausarten kehren jedes Jahr an dieselben 
Standorte zurück. Die Standorte sowie ihre Zugänge müssen deshalb erhalten bleiben. 
Ist dies nicht möglich, müssen Ersatzstandorte geschaffen werden, idealerweise 
mehrere und in unmittelbarer Nähe zum Ursprungsquartier. Bei diesen Massnahmen 
müssen die besonderen Bedürfnisse der einzelnen Arten und ihrer Umgebung 
berücksichtigt werden. Selbst wenn scheinbar alle Bedingungen erfüllt sind, können bis 
zu einer Besiedlung der Ersatzstandorte mehrere Jahre vergehen. Für eine möglichst 
erfolgsversprechende Installation empfiehlt es sich, Fachpersonen beizuziehen.

Fledermäuse

Für Fledermäuse existieren verschiedene 
Nistkästen. Es wird empfohlen, grosse 
Modelle zu verwenden und mehrere in 
unterschiedlicher Exposition aufzuhän-
gen. Bei Neubauten oder Sanierungen 
können spezielle Niststeine direkt in die 
Fassade eingebaut werden.

Für dachstockbewohnende Arten können 
Kompartimente im Dachstock oder im 
Zwischendach bereitgestellt werden.

Vögel

Mauer- und Alpensegler: Nutzen spezi-
fische Nistkästen in der Nähe von 
anderen Kolonien. Bei Neubauten oder 
Sanierungen können spezielle Niststeine 
direkt in die Fassade eingebaut werden. 

Mehlschwalben: Nehmen gerne Kunst-
nester an. Besonders sinnvoll sind diese 
dort, wo Nistmaterial fehlt und bereits 
Mehlschwalben in der Nähe brüten. Fas-
saden mit grobem Verputz helfen, damit 
sie neue Naturnester bauen können.

Hausrotschwanz: Akzeptiert verschiede-
ne Nisthilfen. Oft reichen einfache Mass-
nahmen, wie im Dachgebälk angebrachte 
Bretter oder vorgefertigte Nisthilfen für 
Halbhöhlenbrüter. 

https://fledermausschutz.ch/renovationen
https://www.vogelwarte.ch/de/
https://www.birdlife.ch/
https://webgis.vogelwarte.ch/projects/building-nesters
https://www.vogelwarte.ch/de/informieren/ratgeber/entscheidungshilfe-gebaedebruten/
https://www.vogelwarte.ch/de/informieren/ratgeber/entscheidungshilfe-gebaedebruten/

